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Lieber «Mage» (ich darf Dich so nennen,
als Dienstkamerad aus jener langst ver-
gangenen Zeit, oder?) gestatte mir, einige
Fragen an Dich zu richten:

1. Was tust Du, um den heute dienstlei-
stenden Wehrmannern Deine offen-
sichtlich negativen Eindriicke méglichst
zu ersparen?

2. Was tragst Du dazu bei, die geistige
Widerstandskraft gegen die heute aktu-
ellen Ideologien zu starken?

3. Warum machst Du keine Propaganda
«dagegen», sondern «dafiir», flur die
Diffamierung unserer Armee und deren
Fihrung namlich (Du hast sehr viel
Aehnlichkeit mit Walter Mathias Diggel-
mann.)

4. Warum machst Du heute keine positi-
ven Verbesserungsvorschldge? Es géabe
bestimmt vieles zu verbessern, auch in
der Armee von heute: z. B. das Militar-
budget, damit es in einem nachsten
Aktivdienst (was Gott verhiten moge!)
nicht wieder Leute geben muss wie
Du, die dann 30 Jahre spater von
«alten Kanonen und dinnen Bunker-
wanden reden mussen .. .».

Wenn ich mir das so alles Uberlege, dann
muss ich wieder zum distanzierenden
«Sie» zurtickkehren. Ich mag nicht Kame-
rad eines Passivdienstlers sein. Dies
mochte ich schon gar nicht meinen echten
Kameraden von damals antun.

Aber ich lade Sie ein, Soldat Frisch Makx,
in meinem Dienstblchlein zu blattern.
Vielleicht findet sich dann doch noch was,
das zu verteidigen sich in unserem Staat
noch lohnt. In dem Staat, in dem Sie ja
nicht nur (manchmal) leben, sondern dank
unseren demokratischen Spielregeln auch
«Dienstblichlein» schreiben kdénnen, ohne
Gefahr zu laufen, ausgewiesen zu werden!
Ich bin absolut Uberzeugt, und mit mir
noch viele Tausende (und nicht nur «Ehe-

malige», sondern gottlob auch Junge),
dass wir «dank dem Militdr nicht nur
schén in die Berge kommen», sondern

Werte schiitzen und erhalten, die wir erst
zu wirdigen wissen, wenn wir sie verloren
haben.

Ich finde lhr «Dienstbichlein» dinn, sehr
dinn sogar fiir lhr schriftstellerisches For-
mat und eben «noch immer ziemlich feige»
so wie damals. Finden Sie nicht auch?

Ihr «<Ehemaliger aus dem Aktivdienst».

Hanspeter Egger

P.S. Es gibt ein Biichlein «Vor 20 Jah-
ren...». Erinnerungen an die Rekruten-
schule, gezeichnet von E.W.S. (Verlag
Aschmann & Scheller AG, Ziirich) ... es
passt auch in den Uniformrock, nicht nur
wegen des Formats.

Sehr geehrter Herr Herzig

In Ihrer Nummer 2 geben Sie kommentar-
los einem Artikel Raum, der die Fremden-
legion verherrlicht.

Was Sie dazu hatten sagen missen:

— Die Legion ist — nicht erst heute —
ein Anachronismus und sie ist und war
eine Schande fir Frankreich, das mit

fremdem Blut seine Kriege fiihrte und
durch Aufrechterhalten der Legion wei-
terzufihren beabsichtigt!

— Die Legion war und ist inhuman. Es
widerspricht den Gesetzen jedes zivi-
lisierten Staates, so auch denjenigen
Frankreichs, einen Menschen zur Un-
terschrift eines Vertrages zu veranlas-
sen, von dem er wahrend 5 Jahren sich
auch wegen Irrtum nicht I6ésen kann,
der keine Rucktrittsmdglichkeiten bie-
tet und den Legionar einseitig bindet.
Dem Legionar wird vorenthalten, was
der franzésische Staat jedem Berufs-
soldaten der eigenen Nation zubilligt!

— Die Glorifizierung der Legion ist eine
Irrefiihrung. Die Erfolge der Legion
sind das Resultat brutalster Methoden
der Disziplinierung und der Vergewal-
tigung der persoénlichen Rechte der
Legionare und der damit erzielten Bru-
talisierung. Die Gloire war: Leiden, Ver-
krippelung und Tod fiir fremden Ruhm.

— Es mag sich mancherlei geandert ha-

ben in der Legion; es sei jedoch nicht
vergessen, mit welchen gemeinen Me-
thoden der Verfiihrung die Legion wah-
rend eines Jahrhunderts deroutierte
Jugendliche zur Unterschrift brachte,
von der es kein Zuriick mehr gab.
Major H. R. St. in W.

Blick tiber die Grenzen

Die weitgehende Motorisierung
in der bulgarischen Volksarmee

Im Verlauf ihrer Entwicklung vollzog sich
in der bulgarischen Volksarmee ein gewal-
tiger Qualitatssprung auch in militartech-
nischer Hinsicht. Alle Teilstreitkrafte und
Waffengattungen der Armee sind mit mo-
derner sowjetischer Kampftechnik ausge-
stattet. Allein der Motorisierungsgrad stieg
von 0,8 (1945) auf Uber 30 PS pro Soldat
(1973). A.B.

Israel

Im Yom-Kippur-Krieg erbeutete Panzerab-
wehr-Rakete sowjetischen Typs Sager
(NATO-Bezeichnung) wird nun auch in der
Zahal-Armee verwendet. Diese ungelenkte
persénliche Panzerabwehr-Rakete wurde
im Oktoberkrieg 1973 von einer sogenann-
ten Panzervernichtungsequipe, bestehend
aus drei Soldaten, abgefeuert. A.B.

b

Die mongolische Volksrepublik
riistet zum Krieg

Die DDR-Militarzeitung «Volksarmee» vom
Februar 1974 gab die Starke der Luftver-
teidigungssysteme der mongolischen
Volksarmee als «fast fiinfzehnmal grésser
als die DDR» an. Sie zitiert auch einen
Artikel aus der mongolischen Armeezei-
tung «Ulaan Od» uber die Mobilisierung
der Armeeangehérigen «zur hohen Wach-
samkeit und Gefechtsbereitschaft», da «die
Gefahr der Entfesselung von Kriegen
durch. imperialistische Kreise noch nicht
beseitigt ist, da die Maoisten... nach wie
vor ihre Spaltertatigkeit fortsetzen!» Die
mongolische Volksarmee muss sich, so
die Zeitung, noch enger mit den soziali-
stischen Bruderstaaten zusammenschlies-
sen. A. B.

Fahrschiiler in der polnischen Volksarmee

In der polnischen Volksarmee wurde kiirz-
lich ein neues System der Ausbildung der
Militarkraftfahrer eingefiihrt. Bevor die
Fahrschuler auf die ublichen Armee-Kfz
kommen, absolvieren sie ein Fahrtraining
im Lehrgarten. Die Anlage entspricht den
bekannten zivilen Fahrschulzentren und ist
mit der Ausbildungsbasis in der Klasse
(Fahrtraining mit Filmeinsatz) gekoppelt.

Osterreich

Informationskampagne
lber geistige Landesverteidigung

In Linz an der Donau eréffnete der Oster-
reichische Unterrichtsminister Dr. Sino-
watz eine Informationskampagne zum
Thema «Politische Bildung — geistige Lan-
desverteidigung» und leitete damit die
grosste Veranstaltungsreihe ein, die bisher
in Osterreich in Sachen geistiger Landes-
verteidigung durchgefihrt wurde. «Wir ha-
ben uns zu dieser Grossaktion entschlos-
sen», sagte der Minister vor Vertretern des
politischen Lebens, des Bundesheeres und
der Lehrerschaft, «weil geistige Landes-
verteidigung nur als Teil demokratischer
Bewusstseinsbildung denkbar ist. Beides
aber stellt sich uns als dringliche Aufgabe
dar.»

Dr. Sinowatz kindigte gleichzeitig ver-
mehrte Anstrengungen seines Ministeriums
an, um die geistige Landesverteidigung
effektiver zu gestalten als in den vergan-
genen Jahren. Eine eigene Abteilung fir
politische Bildung wird in Zukunft alle
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Massnahmen auf diesem Gebiet koordinie-
ren. Noch in diesem Jahr sind neben den
acht angekiindigten Grossveranstaltungen
in den Hauptstadten der Bundeslander
zahlreiche Seminare geplant, rund 2000
Personen, die als «Multiplikatoren» ange-
sehen werden koénnen, sollen iber Fragen
der geistigen Landesverteidigung infor-
miert werden. Schon bisher wurden etwa
1000 Referenten fiir geistige Landesver-
teidigung an Hauptschulen und hdheren
Schulen auf ihre Aufgaben vorbereitet.

J-n

Zivildienst vom Parlament
einstimmig verabschiedet

Anfang Marz des Jahres hat der oster-
reichische Nationalrat einstimmig das Zivil-
dienstgesetz verabschiedet. Diese Ein-
stimmigkeit ist das Ergebnis jahrelanger
Beratungen und zaher Verhandlungen und
ein Kompromiss; bei einem solchen miis-
sen bekanntlich alle Beteiligten Abstriche
von ihren urspringlichen Forderungen ma-
chen. So ist auch dieses neue Gesetz
keine ideale Losung, und es kann keine
Seite voll zufriedenstellen. Verteidigungs-
minister Brigadier Karl F. Liitgendorf be-
zeichnet das nun beschlossene Gesetz als
«brauchbar» (siehe das Interview in 4/74).

Auch der bisherige Zustand war ja keine
ideale Losung, sie war sogar recht pro-
blematisch. Waffendienstverweigerer wa-
ren ja schon bisher vom Dienst mit der
Waffe befreit, «wenn sie unter Berufung
auf ihr ernsthaftes, religioses Bekenntnis
oder aus Gewissensgriinden unter allen
Umstanden die Anwendung von Waffen-
gewalt ablehnen, sich gegen jede person-
liche Anwendung von Waffengewalt erkla-
ren und sie dies glaubhaft zu machen ver-
mogen», wie es im Wehrgesetz von 1955
heisst. Waffendienstverweigerer hatten
dann ihren (Wehr)Dienst ohne Waffe inner-
halb des Bundesheeres abzuleisten. Sie
wurden oft als Aussenseiter betrachtet, die
im praktischen Dienstvollzug (meistens
ohne bdse Absicht) mehr Schwierigkeiten
bereiteten als dem Bundesheer niitzten.

Nachdem die Bundesheerreformkommis-
sion 1970 der Bundesregierung die Schaf-
fung gesetzlicher und organisatorischer
Voraussetzungen fur die Leistung eines
Wehrersatzdienstes empfohlen hatte, konn-
te in Verhandlungen mit allen in Frage
kommenden Institutionen und Dienststel-
len Ende 1972 ein entsprechender Geset-
zesentwurf als Regierungsvorlage im Par-
lament deponiert werden. An diesem Ent-
wurf hatten die beiden Oppositionspar-
teien, aber auch das Bundesministerium
fur Landesverteidigung einiges auszuset-
zen. Vor allem die vorgesehene Regelung,
wonach der Wehrpflichtige auch noch 8
Wochen nach Antritt des Wehrdienstes
den Antrag auf Anerkennung als Wehr-
dienstverweigerer hatte stellen kdénnen,
stiess auf hértesten Widerstand. Die OVP,
die grosse Oppositionspartei, wollte aus
Ausgleich fir die ihrer Meinung nach ge-
ringere Belastung der Zivildienstleistenden
gegenlber den Wehrdienstleistenden eine
Dienstzeit von 10 Monaten im Gegensatz
zur achtmonatigen Dienstzeit der Soldaten
(6 Monate Grundwehrdienst plus 60 Tage
Truppeniibungen). Mit dieser Forderung ist
sie nicht durchgedrungen, wohl aber konn-

te der Termin fiir die Antragstellung nun mit
langstens 10 Tagen nach Zustellung des
Einberufungsbefehls oder nach allgemei-
ner Bekanntmachung der Einberufung zum
Grundwehrdienst festgelegt werden.

Was sind nun die wichtigsten Bestimmun-
gen des Zivildienstgesetzes?

Wehrdienstpflichtige im Sinne des Wehr-
gesetzes sind auf ihren Antrag von der
Wehrpflicht zu befreien, «wenn sie es —
von den Faéllen der persénlichen Notwehr
oder Nothilfe abgesehen — aus schwer-
wiegenden, personlichen Gewissensgrin-
den ablehnen, Waffengewalt gegen andere
Menschen anzuwenden und daher bei
Leistung des Wehrdienstes in schwere
Gewissensnot geraten wirden. Sie sind
zivildienstpflichtig.»

Da der Zivildienst «kein Fluchtweg fir die-
jenigen sein darf, die sich jenen Aufgaben
entziehen wollen, die jungen Menschen in
unserer Republik eben auferlegt sind» (aus
der Regierungserklarung Kreiskys vom 5.
November 1971), missen die Gewissens-
grinde vor einer beim Bundesministerium
fur Inneres eingerichteten Zivildienstkom-
mission glaubhaft gemacht werden. Wie
es in den Erlauterungen zum Zivildienst-
gesetz heisst, sei bei der Wiirdigung der
Griinde insbesondere auch auf das bis-
herige Verhalten des Antragstellers Be-
dacht zu nehmen. Die anzuerkennende
Gewissensentscheidung kénne nur darin
bestehen, dass Gewaltanwendung grund-
sétzlich abgelehnt wird. «Daher koénnte
beispielsweise», heisst es in den Erlaute-
rungen, «die Begrindung eines Wehr-
dienstverweigerers, die von der Mehrheit
der Bevdlkerung gewollte Gesellschafts-
ordnung und den sie tragenden Staat, da-
mit wieder bestimmte staatliche Institutio-
nen oder bestimmte Rechtseinrichtungen
abzulehnen, nicht akzeptiert werden. Eine
derartige Regelung wére der Beginn der
Auflésung des Staates.»

Die Zivildienstkommission besteht aus dem
Vorsitzenden, seinen Stellvertretern und
der erforderlichen Anzahl weiterer Mitglie-
der, wobei Vorsitzender und Stellvertreter
dem Richterstand angehdren missen. Die
Mitglieder der Kommission sind bei Aus-
ibung ihres Amtes an keine Weisungen
gebunden. Sie entscheidet in Senaten, die
aus einem Vorsitzenden, einem Vertreter
des Bundesministeriums fiir Inneres, zwei
Mitgliedern als Vertretern der Jugend-
organisationen und zwei weiteren Mitglie-
dern bestehen, die aufgrund ihrer Ausbil-
dung, beruflichen Tatigkeit und Lebens-
erfahrung fir ihre Aufgabe besonders gut
geeignet sind und wenn mdoglich ein ab-
geschlossenes Studium der Psychologie
aufweisen sollten. Gegebenenfalls kann
eine Vertrauensperson des Antragstellers
beigezogen werden.

Es wird keine eigene Zivildiensttruppe o. a.
geben, sondern die Zivildienstpflichtigen
werden ihren Dienst bei bestehenden
offentlich-rechtlichen oder privaten Institu-
tionen und Dienststellen leisten, die auf
besonders gemeinnitzigen Gebieten tétig
sind: Dienst in Krankenanstalten, Ret-
tungswesen; Einsatz bei Epidemien; So-
zialhilfe; Katastrophenhilfe und Zivilschutz;
Regulierung und Instandhaltung von Ge-
wéssern; Wildbachverbauung; Lawinenver-
bauung; Bau, Erhaltung und Reinigung von
Strassen; Meliorationen; Pflege und

Schutz des Waldes; Abfallbeseitigung;
Vermarkung der Bundesgrenze. Die Ein-
richtungen, in denen Zivildienst geleistet
werden kann, missen auf Antrag ihres
Rechtstragers vom zustandigen Landes-
hauptmann durch Bescheid als geeignete
Trager des Zivildienstes anerkannt wer-
den.

Der ordentliche Zivildienst ist zwischen
dem 18. und 35. Lebensjahr abzuleisten.
Er dauert, wie bereits erwéahnt, 8 Monate.
Bei Elementarereignissen, bei Ungliicks-
fallen aussergewodhnlichen Umfangs und
bei ausserordentlichen Notstdnden kann
der Zivildienstpflichtige bis zum 50. Le-
besjahr zu einem ausserordentlichen Zivil-
dienst eingesetzt werden.

Ebenso wie der Wehrpflichtige hat der
Zivildiener wahrend der Zeit seiner Dienst-
leistung Anspruch auf Taggeld und Uber-
briickungshilfe, Kranken- und Unfallver-
sicherung, Familienunterhalt und Mietzins-
beihilfe sowie Sicherung des Arbeitsplat-
zes. Dariiber hinaus bekommt er — da er
nicht in Kasernen untergebracht und nicht
uniformiert ist — Quartier-, Kost- und Klei-
dergeld, Ersatz der Kosten fiir Wasch- und
Putzzeug und eine Reisekostenvergitung,
sofern nicht der Bund oder der Rechts-
tréager der Einrichtung dafiir aufkommt.

Heftig umstritten war lange Zeit auch die
Ahndung gerichtlich strafbarer Delikte und
Verwaltungsiibertretungen. Hier hat man
nun folgenden Kompromiss erzielt:

Wer den ihm zugewiesenen Dienst verlasst
oder ihm fernbleibt und sich dadurch
einem ausserordentlichen Notstand zu ent-
ziehen sucht, ist mit einer gerichtlichen
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu be-
strafen. Wer sich durch Herbeifiihrung
einer ganzlichen oder teilweisen Dienstun-
fahigkeit dem Zivildienst fir immer oder
dem Einsatz bei einem ausserordentlichen
Notstand zu entziehen sucht, ist ebenso
wie derjenige, der dasselbe Ziel durch
grobe Tauschung Uber Tatsachen, insbe-
sondere durch Vortduschen ganzlicher
oder teilweiser Dienstuntauglichkeit, zu
erreichen sucht, vom Gericht mit einer
Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten zu be-
strafen. Wer unter anderen als den oben
genannten Umstadnden der Zuweisung zu
einer Einrichtung im Rahmen des Zivil-
dienstes nicht Folge leistet, den Dienst
verlasst oder ihm fernbleibt, sich ihm zu
entziehen versucht, wird von der Bezirks-
verwaltungsbehdrde mit Arrest oder einer
Geldstrafe bestraft. Auch fir denjenigen
Zivildienstpflichtigen, der vorséatzlich eine
dienstliche Weisung seines Vorgesetzten
nicht befolgt oder eine der festgelegten
Dienstpflichten verletzt, sind Geldstrafen
bis S 3000.— vorgesehen.

Soweit die wichtigsten Bestimmungen des
Zivildienstgesetzes. Dieses Gesetz bedeu-
tet flir Osterreich vélliges Neuland. Nun
wird sich zeigen, ob die getroffene Rege-
lung in allen ihren Auswirkungen geni-
gend durchdacht ist und ob die ganze
Materie von allen Seiten durchleutet wur-
de. Es ware wunschenswert, wenn die Er-
lauterungen in jenem Punkt recht behiel-
ten, wo es heisst: «Es ist zu erwarten, dass
der Zivildienst die Jugend zur Hilfsbereit-
schaft und gesellschaftlichen Solidaritat
auch in ihrem kinftigen Leben anspornt
und ihr Interesse fir die Arbeit in freiwil-
ligen Hilfsorganisationen wéachst.» J-n
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Tschechoslowakei

In der CSSR wurden im vergangenen
Herbst wieder die Mehrzahl der neuorga-
nisierten Offiziersschulen eroffnet. Die
Heeres-Offiziersschule war die erste Aus-
bildungsstatte, die nach den Ereignissen
1968/69 ihre Pforten wieder oOffnete und
zwar im Herbst 1972. Bis dahin ruhte die
Offiziersausbildung in der CSSR. Nach-
dem die Prager politische Fihrung an-
scheinend gute Erfahrungen mit der re-
organisierten und im Sinne des War-
schauer Paktes politisch gemassregelten
Schule gesammelt hat, wurde nun auch
fur die anderen Ausbildungsstatten «gri-
nes Licht» gegeben. Im Herbst 1973 be-
gann der Unterricht erneut an der Hoch-
schule der CSSR-Luftwaffe, an der Militar-
ingenieur-Hochschule und an der Nach-
schubausbildungszentrale der CSSR-
Volksarmee. A. B.

Sowjetunion

Gepanzerte Kettenfahrzeuge der Sowjetarmee an-
lasslich eines Wintermandvers. Beachtenswert ist
die niedrig gehaltene Wanne des Fahrzeuges,
dessen Bewaffnung und Ausriistung es auch fir
Nachteinsatz befahigt. A. B.

Ungarn

RPG-7 Panzerabwehrrakete in der

Volksarmee

ungarischen

Ungarn
Ein neuer sechsachsiger ungarischer Lkw aus

den «Csepel»-Werken von Budapest. Der Lkw
wird vornehmlich fur militarische Zwecke gebaut,
ist geldandegangig, kann auch eine 30-%-Steigung
leicht bewerkstelligen, ist auch fahig, Wasserhin-
dernisse bis eine H6he von 120 cm zu (ber-
queren und ist ausserst robust gebaut. Der Lkw
mit der Bezeichnung «D-566» hat einen RABA-
MAN-Dieselmotor, dessen Lebensdauer nach der
Fabrikgarantie (ber 250000 km (!) reicht. Der
Lkw ist so konstruiert, dass er fahig ist, gemein-
sam mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen auf
dem Gelande zu operieren.

General Grigaut, der Stabschef der fran-
sischen Luftwaffe, sprach erstmals o6ffent-
lich Uber das neue allwettereinsatzfahige
Waffensystem Avion de Combat Futur
(ACF), von dem die Armée de I'Air in den
Jahren 1980/85 rund 200 Stick bendtigt.
Geplant ist je eine Version fir die Abfang-
und Luftiberlegenheitsjagd, fiir Eindring-
missionen und die Erdkampfunterstiitzung
sowie fur die Aufklarung. Die Jagdma-
schine wird mit einem neuen, in allen
Flughéhen wirksamen Zielsuch- und Ver-
folgungssystem hoher Leistung ausgeri-
stet sein, das zusammen mit der u. a. als
Bewaffnung vorgesehenen radargesteuer-
ten Luft-Luft-Lenkwaffe Matra Super 530
(Mach 4/35 km) dem Piloten eine «Shoot
up/Shoot down capability» offeriert. Als
Erganzung der Flugkérperbewaffnung wer-
den 30-mm-Kanonen eingebaut. Die Erd-
kampfversion ist als Doppelsitzer ausge-
legt und soll mit einem neuen Navigations-
und Feuerleitsystem versehen in der Lage
sein, neben konventionellen Waffen auch
eine noch zu entwickelnde Luft-Boden-
Rakete mit Nuklearsprengkopf (siehe auch
«Nachbrenner»-Spalte!) einzusetzen. Be-
sondere Aufmerksamkeit schenkte man
beim Entwurf dieses Musters den Tiefflug-
operationen. Als dritte Variante wollen die
franzésischen Luftstreitkrafte einen direkt
vom Erdkampfer abgeleiteten Aufklarer be-
schaffen, der uber eine umfangreiche Ka-
meraausristung, Seitensichtradar sowie
Infrarotaufklarungsmittel  verfiigen  wird.
Die Elektronik aller drei Versionen soll
durch verschiedene aktive und passive
ECM-Geratesatze erganzt werden. ka

»

Einige Staffeln mit dem 1967 erstmals in
der Offentlichkeit erschienenen einsitzigen
Schwenkfliigel-Abfang- und Luftiiberlegen-
heitsjager MiG-23 Flogger stehen nun im
Dienste der sowjetischen Luftstreitkréafte.
Die von einer Strahlturbine unbekannten
Musters von etwa 12700 kp Standschub
mit Nachbrenner angetriebene Maschine
erreicht eine Hochstgeschwindigkeit von
Mach 2,8. Die max. Geschwindigkeit mit
einer externen Zuladung von vier Luft-Luft-
Lenkwaffen betragt auf 12000 m rund
1800 km/h (Mach 1,7). Kampfaktionsradius
1130 km. Gipfelhéhe 15000 (+) m. Die Be-
waffnung der Flogger besteht an je zwei
Fligel- und Rumpfstationen aus vier radar-
bzw. infrarotgesteuerten Luft-Luft-Lenkwaf-
fen mittlerer Reichweite. Uber die Anzahl
und das Kaliber der eingebauten Rohr-
waffen herrscht Unklarheit, doch vermutet
man, dass es sich dabei um eine 23-mm-
Maschinenkanone handelt. Die Avionik der
MiG-23 dirfte derjenigen der amerikani-
schen Phantom F-4J entsprechen. Norma-
les Startgewicht 13600 kg, Spannweite
7,3 bis 146 m, Lange 18,3 m und Hohe
7,3 m (alle tech. Daten geschatzt). Eine
Jabo-Version mit der Bezeichnung MiG-23B
soll an die indische Luftwaffe offeriert
worden sein. ka

Bereits Uber 60 der insgesamt 112 fir die
For¢ca Aérea Brasileira bestellten zweisitzi-

gen Schul- und leichten Erdkampfflug-
zeuge EMB-326 GB Xavante hat das bra-
silianische Unternehmen Embraer ausge-
liefert. Bei der Xavante, die in Brasilien
bereits von einigen Staffeln geflogen wird
und dort die Bezeichnung AT-26 tragt, han-
delt es sich um eine in Lizenz gebaute
Version der italienischen Aermacchi
MB.326 GB. Angetrieben von einer Strahl-
turbine Rolls-Royce Viper MK 540 von
1550 kp Schub erreicht die EMB-326 GB
eine Hochstgeschwindigkeit von 870 km/h.
Dienstgipfelhbhe 14000 m. Max. Startge-
wicht 5220 kg. Bei Erdkampfmissionen
kénnen an sechs Aufhangepunkten unter
den Tragflachen bis zu 1800 kg Bomben,
ungelenkte Raketen und Maschinenge-
wehre in Waffenbehaltern mitgefiihrt wer-
den. Der max. Aktionsradius liegt bei
565 km. Die Aermacchi MB.326 GB wird

27



	Blick über die Grenzen

